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Ihre Fragen zur Abrechnung und zur wirtschaftlichen Praxisführung 
 beantwortet unser Experte Helmut Walbert, Würzburg.
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Ich soll ohne Beratung Regress zahlen

?Dr. P. W., Landarzt, Nordrhein: Ich 
habe vom Prüfungsausschuss 

 einen Regress angedroht bekommen, 
ohne dass ich zuvor beraten wurde. Ist 
das nicht eigentlich P�icht?

! MMW-Experte Walbert: Es ist rich-
tig, dass seit dem 1. Januar 2012 der 

Grundsatz „Beratung vor Regress“ gilt. 
Diese Regelung ist vor allem für junge 

Niedergelassene gedacht, die zum ersten 
Mal in die Prüfung geraten.

Für länger Niedergelassene, die schon 
seit Jahren die Richtgrößen überschrei-
ten und Regresse zahlen mussten, gilt 
dies bei einer erneuten Richtgrößen-
überschreitung nicht mehr! Das hat das 
Bundessozialgericht entschieden (Az.: 
B  6 KA 3/14 R). Hier besteht nur die 
Möglichkeit, die Überschreitung so gut 

wie möglich plausibel zu erklären, um 
eine Regresszahlung zu verkürzen oder 
gar zu verhindern.

Anders sieht die Situation aus, wenn 
in den Jahren seit 2012 nach erfolgter 
Beratung ein Regress ausgesprochen 
wurde. Ist ein Vertragsarzt dann aber in 
der Lage, seine Überschreitung zu be-
gründen und den Regress so abzuwen-
den, ist damit seine wirtscha�liche Ver-
ordnungsweise bewiesen. Sollte er da-
nach erneut die Richtgrößen überschrei-
ten, hat er erst einmal Anspruch auf eine 
erneute Beratung. In dieser kann er 
möglicherweise seine Wirtscha�lichkeit 
erneut darlegen – und der Regress ist er-
neut vom Tisch.

Sollte es dann irgendwann noch ein-
mal zu einer Beratung kommen, obwohl 
die Situation in der Praxis unverändert 
ist, kann der Vertragsarzt auf Unterlas-
sung klagen – weil die Gremien o¤en-
sichtlich die dargelegten Praxisbeson-
derheiten ignorieren. z

Akupunkturnadeln einzeln berechnen?

?Dr. U. K., Hausarzt-Internist, Thü-
ringen: Wir erbringen in unserer 

Praxis Akupunkturleistungen. Dabei 
frage ich mich immer, ob ich die Na-
deln nicht abrechnen kann. Für die 
GKV-Leistungen scheint mir der Fall 
klar zu sein, da im EBM ausdrücklich 
festgehalten ist: „Die Sachkosten in-
klusive der verwendeten Akupunktur-
nadeln sind in der Gebührenord-

nungsposition 30 791 enthalten.“ Gibt 
es Fälle, in denen ich Sachkosten ver-
rechnen kann?

! MMW-Experte Walbert: Grundsätz-
lich geht das nur außerhalb der 

GKV, also bei Akupunkturleistungen, 
die als Individuelle Gesundheitsleistun-
gen (IGeL) oder bei privat Versicherten 
nach GOÄ abgerechnet werden.

Akupunktur-IGeL werden grund-
sätzlich nach den Nrn. 269 oder 269a 
GOÄ abgerechnet. Auch hier gilt, dass 
Sachkosten nach § 10 der GOÄ als Ersatz 
von Auslagen in Rechnung gestellt wer-
den. Akupunkturnadeln sind in den auf-
geführten Einmalmaterialien, die als 
Allgemeinkosten der Praxis nicht be-
rechnet werden dürfen, nicht aufgezählt 

– und somit berechnungsfähig. z
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Darf der Prüfungsausschuss nach Belieben schalten und walten?
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